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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1994

Norm

FinStrG §26 Abs1

StPO §281 Abs1 Z11

Rechtssatz

Da die bedingte Nachsicht der Wertersatzstrafe nur im Falle einer Jugendstrafe in Betracht kommt, bedeutet ihre

Gewährung bei Erwachsenen eine Überschreitung der gerichtlichen Strafbefugnis.
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